
Sehr geehrte Frau Tüchelmann,  

  

derzeit werden die Einwendungen und Stellungnahmen vom Vorhabensträger erwidert. Durch die Anzahl der 

Einwendungen ist ein Abschluss dieser Arbeiten schwer vorher zu sagen. Ob der Termin für einen 

Erörterungstermin im 2. Quartal 2010 nun eine realistische Einschätzung ist kann ich weder bestätigen noch 

dementieren.  

Vor Beginn des Erörterungstermins wird dieser sowohl von der Gemeinde Kriftel als auch von der Stadt 

Hofheim bekannt gemacht werden. Als Einwender in diesem Verfahren können Sie an dem Termin 

teilnehmen.  

Es gibt auch die Möglichkeit, eine Einzelerörterung zu beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 

diesem Antrag dann von  der Anhörungsbehörde  stattgegeben werden.  

Ich kann Ihnen versichern, dass der Erörterungstermin vorher bekannt gemacht wird und die Einwender 

dann die Möglichkeit haben, sich dort zu äußern.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

  

Manfred Pühler  
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Bitte wählen 
 
Vorname: 
Ariane 
 
Nachname*: 
Tüchelmann 
 
E-Mail*: 
Atue9@gmx.de 
 
Themenkomplex*: 
Auskunft 
 
Betreff: 
Planfeststellungsverfahren B519 neu Hofheim/Krifte 
 
Ihre Nachricht an uns: 
Sehr geehrte Damen und Herren, mit Bezug auf das laufende Planfeststellungsverfahren zur B519 
neu im Teilabschnitt Hofheim/Kriftel möchte ich gern nachfragen, ob schon feststeht, wann mit 
nächsten Schritten im Verfahren ( Erörterung bzw. 2. Offenlegung?) zu rechnen sein wird. 
Hintergrund sind aktuelle Gerüchte über eine Erörterung in Q2 2010. Aufgrund meiner persönlichen 
Betroffenheit möchte ich diesen Termin auf jeden Fall wahrnehmen und wäre Ihnen für eine 
diesbezügliche Auskunft sehr dankbar. Des weiteren würde mich interessieren, ob es im Fall von 
urlaubs-, krankheits- oder berufsbedingter Abwesenheit möglich ist, den Termin zur Erörterung 
individuell zu vereinbaren. Mit Dank im voraus und freundlichen Grüßen Dr. Ariane Tüchelmann  
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